
 

Schutzkonzept-Gottesdienst-St.Marien VII.docx  Seite 1 von 43 
 

 
 

Gottesdienste während der COVID-19 Pandemie 
in der Marienkirche Neunkirchen 

 
Das hier erstellte Konzept beschreibt einen öffentlichen Gottesdienst mit max. 
möglichen Schutzmaßnahmen gegen den direkten Kontakt der Gläubigen. 
 
Grundlage dieser Betrachtung sind die Veröffentlichungen der Bundeszentrale für 
gesundheitliche Aufklärung und das Schutzkonzept im Bistum Trier vom 27.04.2020; 
aktualisiert am 05.05.2020 und am 06.12.2020 – 10. Schutzkonzept für die 
öffentliche Feier von Gottesdiensten im Bistum Trier "Schritt für Schritt" (siehe Anlage 
- Seite 8 und folgende). Desweitern gilt die Dienstanweisung „Informationen und 
Dienstanweisung für das Bistum Trier – gültig vom 10. bis 31. Januar 2021 vom 
08.01.2021. 
 
Bezüglich der Tragepflicht von Mund-Nasen-Bedeckungen wurde in diesem Papier 
das Ergebnis des Bund-Länder-Treffens vom 19. Januar 2021 berücksichtigt. 
Demzufolge müssen ab sofort im Kirchenraum medizinische Masken - sogenannte 
OP-Masken oder Masken mit den Standards KN95/N95 oder FFP2 getragen werden.  
 
Grundsätzliche räumliche Voraussetzungen zur Feier von Gottesdiensten: 
 
• Bei der Berechnung der möglichen Anzahl von Mitfeiernden gilt es folgende 
Abstandsregeln zu beachten: 
 
1,5 Meter Mindestabstand zwischen den Personen sind zu gewährleisten. Die Bänke 
sind entsprechen markiert. 
 
• Das Betreten und Verlassen der Kirche geschieht in einer Einbahn-Regelung. 
 
• Die Marienkirche hat zwei Portale, die das Betreten und Verlassen unter Wahrung 
der Abstandsregelungen gewährleisten. 
 
• Das Gottesdienstgebäude soll vor und nach dem Gottesdienst gut durchlüftet 
werden. 
 
• Die Kontaktflächen in der Kirche sowie die liturgischen Gefäße und Mikrofone 
müssen regelmäßig desinfiziert werden. Zusätzliche Hinweise zum Reinigen und 
Desinfizieren in Kirchen - Ergänzung zum Schutzkonzept vom 28. Oktober 2020. 
 
Um zu vermeiden, dass Gläubige weggeschickt werden müssen, bedarf es eines 
Anmeldeverfahrens. Es empfiehlt sich eine Anmeldung per Telefon im Pfarrbüro zu 
festgesetzten Zeiten. Die zur Feier eines Gottesdienstes angemeldeten Personen 
werden mit Namen und Anzahl der Personen in einer Liste vermerkt.  
Laut Verordnung soll im Saarland eine Liste zur Kontaktnachverfolgung der 
Personen, die den Gottesdienst mitfeiern, wird nicht mehr geführt werden. 
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Schutzkonzept für das Pfarrbüro St. Marien 
 
 
Auszug aus der Dienstanweisung Bistum Trier vom 08.01.2021: 
 
Der Publikumsverkehr ist grundsätzlich einzustellen, und nur in unabdingbaren 
Fällen zugelassen. Auf den Fluren und sofern im Büro die Abstandsregeln nicht 
einzuhalten sind, ist eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Eine regelmäßige 
Lüftung der Büros alle 30 Minuten für 5 Minuten wird dringlich angeraten. 
  
Um die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Pfarrbüro St. Marien entsprechend der 
Dienstanweisung zu schützen, wurde für die unabdingbaren Fälle eine räumliche 
Trennung zwischen Mitarbeitern und Besuchern im Pfarrbüro etabliert. Der Zugang 
zum Pfarrbüro ist nach vorheriger Anmeldung über Türklingel/Sprechanlage möglich. 
Der Aufenthalt für Besucher ist nur im Flurbereich zulässig. Der Zugang zum 
Pfarrbüro ist durch eine Barriere verhindert. 
 
 
Hinweisschild vor dem Pfarrbüro   Hinweisschild im Flur (siehe Seite 3) 
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Schutzkonzept für die Sakristei St. Marien 
 
Auszug aus der 10. Schutzkonzept für die öffentliche Feier von Gottesdiensten im 
Bistum Trier - "Schritt für Schritt" vom 16. Dezember 2020. 
 
„Auch in den Sakristeien sind die Abstandsregeln einzuhalten. Wo die Sakristei zu 
klein ist, können die notwendigen Absprachen in der Kirche getroffen werden.“ 
 
Gesamtansicht: 

 
  
Fläche der Sakristei  –  ca. 30m²  
 
Volumen der Sakristei  –  ca. 120 m³ 
 
Eine konkrete Mindestquadratmeterzahl wird nicht vorgeschrieben. Im SARS-CoV-2-
Arbeitsschutzstandard des BMAS ist unter Nummer 1 zur Arbeitsplatzgestaltung 
folgendes nachzulesen: 
 
"Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollen ausreichend Abstand (mindestens 1,5 m) zu 
anderen Personen halten. Wo dies auch durch Maßnahmen der Arbeitsorganisation 
nicht möglich ist, müssen alternative Schutzmaßnahmen ergriffen werden.“ 
 
„Unabhängig vom betrieblichen Maßnahmenkonzept sollen in Zweifelsfällen, bei 
denen der Mindestabstand nicht sicher eingehalten werden kann, Mund-Nasen-
Bedeckungen zur Verfügung gestellt und getragen werden." 
 
In St. Marien werden allen am liturgischen Dienst beteiligten Personen Masken mit 
den Standards KN95/N95 oder FFP2 zur Verfügung gestellt. 
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Um die relevanten Abstandsregeln in der Sakristei zu gewährleisten wurden 
sogenannte „Sicherheitszonen“ definiert: 
 
 
Zone 1 - Pastor oder Kaplan (ankleiden und Vorbereitung) 
 
Zone 2 - Lektor oder Kantor (nacheinander) 
 
Zone 3 – Zwei Messdiener (bei vier Messdienern –  
               nacheinander ankleiden und anschl. in den Altarbereich setzen)  
 
Zone 4 - Küster (Tisch) 
 

- Max. 4 Personen mit FFP2 Maske auf dem Teppich  
 

- 1 Personen im Eingang oder vor der Tür zur Kirche (Wartebereich). 
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Eine Mund-Nasen-Bedeckung (medizinische Masken oder Masken mit den 
Standards KN95/N95 oder FFP2) ist verpflichtend bei der Feier der Gottesdienste zu 
tragen. 
 
Der Hauptzelebrant, die Konzelebranten, Diakone, Lektorinnen und Lektoren sind 
von dieser Pflicht bei allen Sprechakten ausgenommen, ebenso die Kantorin und der 
Kantor bei der Ausübung dieses Dienstes. 
 
Um während des Gottesdienstes keine „Bewegung“ in die Gemeinde zu bringen wird 
die Kommunion an die Plätze gebracht. Dies geschieht durch den Priester, bei 
größerer Anzahl hilft der Diakon bzw. in Ausnahmefällen eine Kommunionhelferin 
bzw. ein Kommunionhelfer. Vor der Kommunionausteilung desinfizieren sie sich 
gründlich die Hände. 
 
Die Gottesdienstteilnehmerinnen und -teilnehmer (auch die Personen, die einen 
liturgischen Dienst übernehmen) müssen beim Betreten und Verlassen des 
Kirchengebäudes eine Mund-Nasen-Bedeckung (medizinische Masken oder Masken 
mit den Standards KN95/N95 oder FFP2) tragen.  
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Ab 16.12.2020 ist der Gemeindegesang untersagt, sowohl innerhalb geschlossener 
Räume als auch im Freien. 
 
 
An den Eingängen soll Handdesinfektionsmittel bereitgestellt werden, damit die 
Gottesdienst-Teilnehmerinnen und –Teilnehmer sich beim Betreten der Kirche die  
Hände desinfizieren. 
 
 
Werden mehrere Gottesdienste in Folge im gleichen Raum gefeiert, so soll ein 
Zeitraum von mindestens einer Stunde zwischen Ende und Anfang des jeweiligen 
Gottesdienstes freigehalten werden, zur Vermeidung von Menschenansammlungen 
und Begegnungen. Zugleich ist damit genügend Zeit zum Lüften und Reinigen der 
Kontaktflächen zur Verfügung. 
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Grundsätzliche Situation im Innenbereich der Kirche  
St. Marien Neunkirchen 
 
Max Personenzahl: 462 
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Situation mit Sicherheitsabstand min. 1,5 m  
im Innenbereich der Kirche St. Marien Neunkirchen 
 
 
Max Personenzahl: 228 (Organisatorisch begrenzt auf 120 Personen). 
 

 
 
 
Bänke, die besetzt werden dürfen: 
 
im Mittelschiff: 
10 Bänke á 4 Personen ( für Familien, Paare oder Einzelpersonen ) 
12 Bänke á 2 x 2 Personen ( für Paare oder Einzelpersonen ) 
 
in den Seitenschiffen: 
16 Bänke á 5 Personen ( für Familien, Paare oder Einzelpersonen ) 
  
Altarseiten: 
6 Bänke á 2 x 2 Personen ( für Paare oder Einzelpersonen ) 
 
Stühle: 
8 Einzelplätze (höhe Beichtstühle) – 2 x 2 Personen unter der Orgel 
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Kennzeichnung der Sitzplätze:  
 
Schutzbereiche sind mit gelb/schwarzem Klebeband dauerhaft gekennzeichnet. 
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Neu gestalteter Eingangsbereich mit Windfang, Abstandskennzeichnung und 
Desinfektionsspender: 

 

     
 

Die Kommunion wird an den Platz gebracht: 
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Der Zugang und das Verlassen erfolgt über eine Einbahnstraßen Regelung. 
 
Zur besseren Organisation der Sitzplatzverteilung wird für das Hochamt um eine 
telefonische oder schriftliche Anmeldung gebeten. 
 
Für die drei Gottesdienste am Wochenende gibt es einen Begrüßungsdienst. 

 

 
 

Platzkarte – Gottesdienst – St. Marien 
 

Voraussetzung zum Einlass: 
Mund-Nasenschutzes vorhanden?   
Die Gottesdienstbesucher fühlen oder fühlten keine grippeartigen 
Symptome (Fieber, Halsschmerzen, Atemwegsprobleme, 
Schweratmigkeit)?  
 

Platz:    
 

Hauptschiff links außen – Reihe 1 
(Max 2 Personen) 
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Sitzplan – St. Marien Neunkirchen – Distanz mind. 1,5 Meter. 

 

 



 

Schutzkonzept-Gottesdienst-St.Marien VII.docx  Seite 14 von 43 
 

 
Aushänge an den Eingängen: 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Schutzkonzept-Gottesdienst-St.Marien VII.docx  Seite 15 von 43 
 

 

Anlage – informativ 
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Informationen und Dienstanweisung für das Bistum Trier – gültig 
vom 10. bis 31. Januar 2021 
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